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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
IN

 1
82

99
 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des 
Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten 
oder dergleichen. 
 
0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, 
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle. 
 
0.1.15 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen. 
 
0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, 
Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer. 
 
0.1.18 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen. 
 
0.1.19 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen 
Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, 
Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle. 

0.2.3 Besondere Maßnahmen zum Schutz von benachbarten Bauwerken.
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4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

4.2.1 Maßnahmen nach den Abschnitten 3.1 und 3.3. 
 

 3.1 Wenn Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes liegen, 
sind die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten. Kann die Lage dieser 
Anlagen nicht angegeben werden, ist sie zu erkunden. Solche Maßnahmen sind Besondere 
Leistungen (siehe Abschnitt 4.2.1). 
 
4.2.4 Sicherungsmaßnahmen zur Unfallverhütung für Leistungen anderer Unternehmer. 
 
4.2.5 Besondere Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen, z. 
B. messtechnische Überwachung, spezifische Zusatzgeräte für Baumaschinen und Anlagen, 
abgeschottete Arbeitsbereiche. 
 
4.2.6 Besondere Schutzmaßnahmen gegen Witterungsschäden, Hochwasser 
und Grundwasser, ausgenommen Leistungen nach Abschnitt 4.1.10. 
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4.2.7 Herstellen, Vorhalten und Beseitigen von Spritzschutz- oder  Lärmschutz-einrichtungen. 
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